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	INFOKASTEN: Schwerbehinderung

	Wer gilt als schwerbehindert?

Am Anfang steht eine wichtige Unterscheidung: Nicht jeder, der nach den sozialrechtlichen
Kriterien des SGB IX als „behindert“ gilt, kann auch den besonderen arbeitsrechtlichen
Schutz als „Schwerbehinderter“ für sich beanspruchen. Dazu ist es nötig, dass diese
Eigenschaft in einem Rentenbescheid oder vom zuständigen Versorgungsamt festgestellt
wird. Dies geschieht auf Grundlage von ärztlichen Untersuchungen – nach einem Antrag
des Betroffenen. Der Bescheid des Versorgungsamts legt zugleich einen sogenannten
„Grad der Behinderung (GdB)“ fest. Dieser kann auf einem Zehnerschritt zwischen 20 und
100 liegen, wobei erst ab 50 von einer Schwerbehinderung gesprochen wird.

GdB bildet keine prozentuale Einschränkung ab

Irrtümlich wird der GdB oft mit einem Prozentzeichen ergänzt, was suggeriert, dass ein
GdB 50 noch der Hälfte der Fähigkeiten der normalen Arbeitsleistung oder -zeit ermögliche.
Doch dieser Zusammenhang existiert nicht.
Wichtig: Der GdB wird in vielen Fällen nur befristet zuerkannt. Das bedeutet für Sie, dass
die Schwerbehinderteneigenschaft einer Pflegekraft durchaus auch wieder enden kann.
Das ist etwa nach einer überstandenen Krebserkrankung sehr häufig der Fall.
Für eine Verlängerung des SB-Status muss Ihr Mitarbeiter einen neuen Antrag stellen. Gleiches gilt, wenn er eine Erhöhung des GdB erreichen möchte. Erst bei einem unbefristet bescheinigten GdB 100 können Sie davon ausgehen, dass sich daran nichts mehr ändern wird.



image1.jpeg
IAGESRELIEGE
aktuell

kkkkkkkkkk
eeeeeeeee

Hygiene
nnnnnnnnnn




